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1. Vor der schriftlichen Antragstellung:

Interessent / in für die 
Anerkennung eines 
Ökokontos nach der 

ÖkokontoVO

Mitarbeiter / in der
unteren Naturschutz-

behörde

telefonische oder schriftliche
erste Kontaktaufnahme 

zwecks Klärung, 
ob die beabsichtigte 

Einrichtung eines Ökokontos 
grundsätzlich möglich ist 

(die Maßnahme darf noch 
nicht durchgeführt sein)
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1. Vor der schriftlichen Antragstellung:

Ansprechpartner in der 
unteren Naturschutzbehörde:

Stadt Plön
Herr Spengler

Stadt Schwentinental

Gemeinde Bönebüttel

Amt Bokhorst-Wankendorf

Stadt Preetz Frau Mäurer

Amt Preetz-Land

Amt Großer Plöner See
Frau Reddmann

Amt Selent/Schlesen

Amt Schrevenborn

Amt Lütjenburg
Herr Vonderlage

Amt Probstei
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1. Vor der schriftlichen Antragstellung:

Interessent / in für die 
Anerkennung eines 
Ökokontos nach der 

ÖkokontoVO

Mitarbeiter / in der
unteren Naturschutz-

behörde

nach erfolgter Vorprüfung 
und evtl. nach einem gemeinsamen 

Ortstermin: Rückmeldung an 
den Interessenten / die Interessentin, 

ob die beabsichtigte 
Einrichtung eines Ökokontos 

grundsätzlich möglich ist 
und ggf. Benennung der 

erforderlichen Antragsunterlagen
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2.1 naturschutzfachliche Antragsbearbeitung

für die 
naturschutzfachliche 
Antragsbearbeitung  

zuständiger Mitarbeiter 
/ 

zuständige Mitarbeiterin
der unteren 

Naturschutzbehörde

Verwaltungsabteilung
der unteren 

Naturschutzbehörde
Weitergabe des 

Vorganges
mit der naturschutz-

fachlichen
Stellungnahme ,

(diese beinhaltet 
u. a. eine Bewertung 

des Ausgangs-
Zustandes)

Antragsprüfung,

Kontaktaufnahme zum 
Antragsteller,

ggf. Nachforderung von 
Unterlagen,

Ortstermin,

Anfertigung 
naturschutz-

fachliche
Stellungnahme
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben



Ökokontoveranstaltung des Kreises Plön am 30.09.2009

2.2 verwaltungsmäßige Antragsbearbeitung
Eingabe der für die Berechnung des Anfangsguthabens erforderlichen Daten in ein
für das Bundesland Schleswig-Holstein einheitliches Fachprogramm anhand des
Ergebnisses der naturschutzfachlichen Stellungnahme (das Programm berücksichtigt 
die Vorgaben der ÖkokontoVO und errechnet das Ökokontoguthaben automatisch):

• Bezeichnung der vorhandenen einzelnen „Ausgangsbiotoptypen“

• Eingabe der jeweiligen anerkennungsfähigen Flächengrößen dieser „Ausgangs-
biotoptypen (also der Flächenanteil dieser, welcher ein Aufwertungspotential hat)

• Eingabe der Anrechnungsfaktoren für die einzelnen „Ausgangsbiotoptypen“ 
gemäß ÖkokontoVO und gemäß naturschutzfachlicher Stellungnahme

• Ggf. Aktivierung des sogenannten „Lagezuschlages“ für das Ökokonto

• Ggf. Eingabe weiterer Zuschläge (Artenschutz oder Biotop)

Einbuchung des Ökokontoguthabens:
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2.2 verwaltungsmäßige Antragsbearbeitung

Programmansicht:

Anfangsguthaben:
(Ökopunkt =

Recheneinheit)

∑
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2.2 verwaltungsmäßige Antragsbearbeitung

Ökokontoanerkennungs-Bescheid (erster „Kontoauszug“):

Erstellung und Versand an Ökokontoinhaber 

Der Bescheid beinhaltet das Anfangsguthaben in Ökopunkten und erklärt dessen 
Zusammensetzung: 

- Flächengröße/n, Anrechnungsfaktor/en, Basiswert

- ggf. Zuschlag Lage (10 % des Basiswertes)

- Hinweis auf die Höhe der insgesamt für dieses Ökokonto maximal noch möglichen 
Zuschläge in Form von Zinsen (3 % des Basiswertes für jedes vollendete Jahr seit
der Einbuchung bis zur Ausbuchung, maximal 30 %, keine Zinseszinsen)

- ggf. weitere Zuschläge (Artenschutz/Biotop)
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2.2 verwaltungsmäßige Antragsbearbeitung

z.B. 88.246 Ökopunkte:

Ökopunkt = Recheneinheit

1 Ökopunkt entspricht einer Kompensationsfläche von 1 m²

Hat das Ökokonto ein Guthaben von 88.246 Ökopunkten, 
bedeutet dies jedoch nicht, dass sich das Ökokonto auf

einer 88.246 m² großen Fläche befindet.

Anfangsguthaben gemäß Ökokontoanerkennungs-Bescheid:
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben

a) Durch den Ökokonto-Inhaber selbst

b) Durch Dritte, die der Ökokonto-Inhaber dazu ermächtigt hat
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben

a) Durch den Ökokonto-Inhaber selbst:

z. B. zur Kompensation der mit einem eigenen Bauvorhaben im Außenbereich 
verbundenen Flächenneuinanspruchnahme (Eingriff in Natur und Landschaft)

Auflage zur 
Eingriffs-

kompensation 
im 

Genehmigungs-
bescheid 

Reduzierung Ökokonto-
guthaben durch 

Ökokonto-
Abbuchungsbescheid an 

den Ökokonto-
Inhaber

(neuer „Kontoauszug“)
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben

b) Durch Dritte, die der Ökokonto-Inhaber dazu ermächtigt hat:

z. B. zur Kompensation der mit einem Bauvorhaben eines Dritten im 
Außenbereich verbundenen Flächenneuinanspruchnahme (Eingriff in Natur und 
Landschaft)

Ökokonto-
Inhaber

Ökokonto-
guthaben-
Käufer und 

Antragsteller 
für ein 

Bauvorhaben
verkauft (anteilig)
Ökokontoguthaben
und erlaubt dem 

Käufer in bestimmter 
Höhe Inanspruchnahme 

des Guthabens

Genehmigungs-
behörde

schriftliche Einver-
ständniserklärung

des Ökokonto-
Inhabers zur

Inanspruchnahme 
des Guthabens in
bestimmter Höhe

Zwischenschritt 1 Zwischenschritt 2
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben

b) Durch Dritte, die der Ökokonto-Inhaber dazu ermächtigt hat:

Beispiel Einverständniserklärung
(Formular kann bei der unteren
Naturschutzbehörde angefordert
werden):
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3. Inanspruchnahme von Ökokontoguthaben

b) Durch Dritte, die der Ökokonto-Inhaber dazu ermächtigt hat:

z. B. zur Kompensation der mit einem Bauvorhaben eines Dritten im 
Außenbereich verbundenen Flächenneuinanspruchnahme (Eingriff in Natur und 
Landschaft), nach den Zwischenschritten 1 und 2:

Auflage zur 
Eingriffs-

kompensation 
im 

Genehmigungs-
Bescheid eines 

Dritten

Reduzierung Ökokonto-
guthaben durch 

Ökokonto-
Abbuchungsbescheid an 

den Ökokonto-
Inhaber

(neuer „Kontoauszug“)



Vielen DankVielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit! für Ihre Aufmerksamkeit! 


